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Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister im Zweckverband der Sparkasse 
Vorpommern darauf hinzuwirken, dass die Sparkasse Vorpommern das Verwahrentgeld 
nicht an solche gemeinnützigen Vereine und Organisationen weitergibt, die nur 
vorübergehend über überdurchschnittlich hohe Guthabenbestände, u.a. auf Grund von 
Projektförderungen, verfügen und diese nicht zeitnahe Projekt- oder maßnahmengebunden 
einsetzen können.   
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gez. Behrendt 


